
Bestattungsformen auf dem 

Kommunalfriedhof Wülfrath 

 

Für Ihre Fragen und Anregungen zum Friedhof 

der Stadt Wülfrath stehen Ihnen folgende 

Ansprechpersonen zur Verfügung:  

Friedhofsverwaltung im Rathaus,  

Frau Balzer, Tel. 02058/18-220 

Am Rathaus 1, Zimmer 2.1.22 

E-Mail: b.balzer@stadt.wuelfrath.de 

und 

auf dem Friedhof, Alte Ratinger Landstraße 11, 

der städtische Friedhofgärtner 

Herr Meyburg, Tel. 0151/40090961 

Weitere Informationen können Sie der 

Friedhofssatzung und der aktuellen 

Gebührensatzung entnehmen.  

Diese finden Sie auf unserer Internetseite unter  

www.wuelfrath.net/rat-verwaltung/satzungen-

formulare-und-informationen/satzungen.  

 

 

Folgende Bestattungsformen werden 

derzeit auf dem Kommunalfriedhof 

angeboten: 

 

Sarg-Erdbestattungen 

Sargwahlgrab 

Lage frei wählbar, 

Ruhezeit 25 Jahre, nach Ablauf verlängerbar. 

Grabstätte für einen Sarg. 

Zusätzliche Urnenbeisetzung möglich. 

Grabeinfassung und Grabstein zulässig, 

Pflicht zur Bepflanzung und laufende Pflege 

durch die Angehörigen. 

Rasen-Sargwahlgrab 

Wie Sargwahlgrab, aber beschriftete 

Grabplatte wird vom Steinmetz gelegt  

und die laufende Grabpflege wird nur  

durch den Friedhofsgärtner erledigt. 

Sargreihengrab 

Belegung der Reihe nach, 

Ruhezeit 25 Jahre, nicht verlängerbar. 

Grabstätte für einen Sarg, 

Grabeinfassung und Grabstein zulässig, 

Pflicht zur Bepflanzung und laufende  

Pflege durch die Angehörigen. 

Rasen-Sargreihengrab 

Wie Sargreihengrab, aber beschriftete 

Grabplatte und laufende Grabpflege enthalten. 

Kindergrab 

Wie Sargreihengrab, aber 

Ruhefrist nur 15 Jahre. 

Urnenbestattungen 

Urnenwahlgrab 

Lage frei wählbar, 

Ruhezeit 25 Jahre, nach Ablauf verlängerbar. 

Bis zu drei Urnen zusätzlich möglich. 

Grabeinfassung und Grabstein zulässig, 

Pflicht zur Bepflanzung und laufende  

Pflege durch die Angehörigen. 

Urnenreihengrab 

Belegung der Reihe nach, 

Ruhezeit 25 Jahre, nicht verlängerbar, 

Grabstätte für eine Urne. 

Grabeinfassung und Grabstein zulässig, 

Pflicht zur Bepflanzung und laufende  

Pflege durch die Angehörigen. 

Rasenurnenwahlgrab 

Bestattung auf Rasenfeld für zwei Urnen, 

Ruhezeit 25 Jahre, 

nach Ablauf verlängerbar. 

Beschriftete Grabplatte und laufende  

Grabpflege enthalten. 

 

Rasen-Urnenreihengrab 

Wie Urnenreihengrab, aber beschriftete 

Grabplatte und laufende Grabpflege enthalten. 

Anonymes Urnengrab 

Wie Urnenreihengrab, aber Grabeinfassung  

und Grabstein nicht zulässig. 

Laufende Grabpflege enthalten. 
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Unsere neuen pflegefreien 

Urnengemeinschaftsanlagen 

„Alpha Omega“ 

 

     In dieser Grabstätte  

- wird jeweils nur eine Urnenstelle 

vergeben 

- wird nur durch den Friedhofsgärtner 

gepflegt   

- gibt es einen Gemeinschaftsgrabstein 

(Gravur wird halbjährlich durch einen 

Steinmetz durchgeführt und ist in der 

Gebühr enthalten). 

„Amberbaum“ 

 

Bei dieser Grabstätte  

- wird jeweils nur eine Urnenstelle  

vergeben 

- wird nur durch den Friedhofsgärtner 

gepflegt   

- ist ein einheitlicher liegender Stein  

in der Gebühr enthalten. 

 

 

„Kuchenbaum“ 

 

In dieser Partnergrabstätte  

- wird die erste Urnenstelle bei Bestattung 

vergeben und die zweite reserviert; bei 

Partnerbestattung Vergabe der zweiten 

Stelle 

- wird nur durch den Friedhofsgärtner 

gepflegt   

- ist ein einheitlicher liegender oder 

stehender Stein in der Gebühr enthalten. 


